
Landtag von Baden-Württemberg
17. Wahlperiode

Drucksache 17 / 1117

1Ausgegeben: 30.11.2021

B e s c h l u s s e m p f e h l u n g

Der Landtag wolle beschließen:

Beschlussempfehlung und Bericht
des Ausschusses für Finanzen

Staatshaushaltsplan 2022

Einzelplan 17:  Die oder der Landesbeauftragte für den  
Datenschutz und die Informationsfreiheit

Drucksachen und Plenarprotokolle sind im Internet
abrufbar unter: www.landtag-bw.de/Dokumente

Der Landtag druckt auf Recyclingpapier, ausgezeich-
net mit dem Umweltzeichen „Der Blaue Engel“.



2

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 1117



3

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 1117



4

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 1117

B e r i c h t

Der Ausschuss für Finanzen hat den Einzelplan 17 – Die oder der Landesbeauf-
tragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit des Staatshaushaltsplans 
für das Haushaltsjahr 2022 in seiner 7. Sitzung am 19. November 2021 beraten. 

Der zu dieser Einzelplanberatung schriftlich eingebrachte Änderungsantrag 17/1 
ist diesem Bericht beigefügt (siehe Anlage). 

Der Berichterstatter legt dar, die Dienststelle des Landesbeauftragten für den Da-
tenschutz und die Informationsfreiheit (LfDI) habe aktuell ca. 75 Mitarbeitende 
und sei eine unabhängige, nur dem Gesetz unterworfene oberste Landesbehörde. 
Im Jahr 2020 hätten den LfDI rund 4 800 Beschwerden und 3 290 Beratungsan-
fragen erreicht. Etwa 2 320 Datenpannen seien gemeldet worden. Der Landesbe-
auftragte habe knapp 30 Kontrollen durchgeführt und über 170 Bußgeldverfahren 
eingeleitet. Aktuell lasse sich erkennen, dass sich beispielsweise Hackerangriffe 
auf Unternehmen häuften, wodurch im Jahr 2021 etwa die Zahl der gemeldeten 
Datenpannen stark gestiegen sei.

Mit dem Haushalt 2022 erhalte der LfDI einen eigenen Einzelplan. Die sächlichen 
Verwaltungsausgaben seien gegenüber 2021 um 70 % gestiegen. Dies gehe ins-
besondere auf die Neuveranschlagung von 220 000 € für die laufenden Betriebs-
kosten der Betreuung durch die Landesoberbehörde IT Baden-Württemberg, u. a. 
für den Standardarbeitsplatz, zurück.

Das Plenum habe in seiner Sitzung am 10. November 2021 über den 36. Daten-
schutz-Tätigkeitsbericht des Landesbeauftragten diskutiert. Auch dabei seien die 
Bedeutung der Tätigkeit des Landesbeauftragten und die Wertschätzung gegen-
über seiner Arbeit sehr deutlich geworden. Der Abgeordnete spricht dem Landes-
beauftragten sowie dessen Team unter dem Beifall des Ausschusses einen herz-
lichen Dank aus.

Der Ausschuss nimmt vom Vorwort sowie von den produktorien-
tierten Informationen ohne Widerspruch Kenntnis.

Kapitel 1701

Die oder der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die 
Informationsfreiheit

Der Ausschuss stimmt dem Änderungsantrag 17/1 einstimmig zu.

Kapitel 1701 mit den beschlossenen Änderungen einstimmig ge-
nehmigt.

26.11.2021

Nicolas Fink
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